
Grund- und Schlussurteil
Die Urteilsklausur im Zivilrecht



Klausursituationen Grund- und Schlussurteil

„normale“ Klausur-Akte Grundurteil in Klausur-Akte

Entscheidung über 
den Anspruchsgrund

Entscheidung über 
die Anspruchshöhe

Schadensersatzklage



Klausursituationen

Anspruch auf Leistung vertretbarer Sachen

nach Grund und Höhe streitig

Anspruch besteht dem Grunde nach

Zulässigkeit + Schlüssigkeit der Klage

Anspruchsgrundlage muss gesamte Höhe abdecken

Wahrscheinlichkeit zur Anspruchshöhe

keine Einwendungen gegen das Bestehen des Anspruchs
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Abfassen des Grundurteils

Rubrum

Tenor

Hauptsache

„Grundurteil“

„Der Anspruch des Klägers auf 
Schadensersatz infolge des Unfalls 
am … ist dem Grunde nach ge-
rechtfertigt.“
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Abfassen des Grundurteils

Kosten

Kosteneinheit

vorläufige 
Vollstreckbarkeit

„Die Kostenentscheidung bleibt 
dem Schlussurteil vorbehalten“

(-), kein vollstreckbarer Inhalt
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Abfassen des Grundurteils

Tatbestand

Entscheidungsgründe

keine Besonderheiten

keine Ausführungen zur 
Höhe des Anspruchs

Grund- und Schlussurteil



Bindungswirkung des Grundurteils

Gericht ist an Grundurteil gebunden (§ 318 ZPO)

Ausnahmen:

Grundurteil war unzulässig

neue Verteidigungsmittel (§ 767 II ZPO analog)

Klageerweiterung
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Abfassen des Schlussurteils

Rubrum

Tenor

Hauptsache

„Schlussurteil“

„Der Beklagte wird verurteilt, an 
den Kläger 50.000 Euro zu zahlen.“

„Die Klage wird abgewiesen.“
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Abfassen des Schlussurteils

Tenor

Kosten keine Besonderheit

vorläufige 
Vollstreckbarkeit

keine Besonderheit
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Abfassen des Schlussurteils

Tatbestand Grundurteil in kurzer Prozessgeschichte

Mit Grundurteil vom … hat das Gericht entschieden, dass der Anspruch des Klägers 
dem Grunde nach besteht.

Der Kläger beantragt,  
(…)“
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Abfassen des Schlussurteils

Entscheidungsgründe Umfang der Bindungswirkung des 
Grundurteils bzw. Ausnahmen darstellen
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